
Tagesordnungspunkt 5:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne:
Überprüfung der örtlichen Volksvertretungen auf eine 
eventuelle Zusammenarbeit mit dem ehemaligen MfS/ 
AfNS
(Drucksache Nr. 17 a)

Tagesordnungspunkt 6:

Antrag der Fraktion der Partei des Demokratischen Sozia
lismus:
Aktuelle Stunde zum Thema „Stand und Inhalt der Ver
handlungen der Regierung der DDR und der Regierung 
der BRD über den Staatsvertrag zwischen der DDR und 
der BRD zur Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts
und Sozialunion“.

Ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung:

Antrag des Ministerrates der Deutschen Demokratischen 
Republik:
Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und 
Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung)
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 13).

Die Vorlage des Ministerrates der DDR wird durch den Mini- 
sr für Regionale und Kommunale Angelegenheiten, Herrn 

Manfred Preiß, begründet. Bitte, Herr Minister Preiß!

Preiß, Minister für Regionale und Kommunale Angelegen
heiten:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
dem Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und 
Landkreise in der DDR, welches Ihnen mit der Drucksache 
Nr. 13 als Entwurf vorliegt, wird eine Aufgabenstellung der Re
gierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 19. April 1990 
vor dem Hohen Haus verwirklicht.

Diese Kommunalverfassung ist ein bedeutender rechtlicher 
% Schritt zur Dezentralisierung der Macht. Sie ist darauf gerichtet, 

der kommunalen Selbstverwaltung als einem tragenden Prinzip 
demokratischer und sozialer Rechtsstaatlichkeit den Weg zu öff
nen. Den Gemeinden wird gesichert, daß sie alle Angelegenhei
ten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eige
ner Verantwortung lösen können.

Nach fast 40 Jahren zunehmender Machtzentralisation erhal- 
die aus den Wahlen vom 6. Mai dieses Jahres hervorgegange-

__^n kommunalen Parlamente Rechte und Befugnisse, mit denen
sie tatsächlich in die Lage versetzt werden, das Wohl und das ge
sellschaftliche Zusammenleben der Einwohner der Dörfer und 
Städte zu fördern und zu gestalten.

Damit gehört der Übergang zur kommunalen Selbstverwaltung 
zu den grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen in un
serem Lande und bildet zugleich das Kernstück der in Gang ge
brachten Verwaltungsreform.

Bei der Erarbeitung des Entwurfs, in den zahlreiche Hinweise 
und Vorschläge aus den Kommunen eingeflossen sind, ließ sich 
die Regierung von folgendem leiten:

Drittens schließlich liegen dem Gesetzentwurf die Prinzipien 
und Normen der Europäischen Charta der Kommunalen Selbst
verwaltung vom 15. Oktober 1985 mit zu Grunde, um von Anfang 
an allgemein anerkannten gesamteuropäischen Standards kom
munaler Selbstverwaltung zu entsprechen.

Verehrte Abgeordnete! Mit der Beschlußfassung der Volks
kammer über die Kommunalverfassung der DDR besteht die 
Chance einer weitgehenden Harmonisierung der kommunalen 
Gesetzgebung. Zugleich wird die Möglichkeit eröffnet, die vor
gesehenen Regelungen durch Ländergesetze spezifisch auszu
gestalten.

Gestatten Sie mir, auf einige wesentliche Aspekte der vorlie
genden Kommunalverfassung einzugehen.

1. Es entspricht dem Verständnis kommunaler Selbstverwal
tung, daß im Mittelpunkt des Gesetzes die Gemeinde als Bürger
gemeinschaft steht. Dabei wird der Begriff der Gemeinde im um
fassenden Sinne gebraucht, der die kreisfreien und kreisangehö
rigen Städte einschließt.

Die sich selbst verwaltende Gemeinde ist die Grundlage des 
demokratischen Staates. Mit ihr ist das tägliche Leben der Bür
ger in erster Linie verbunden. Von ihrer wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Entwicklung wird maßgeblich die Lebens
qualität der Bürger bestimmt, hängt ab, ob sich die Menschen in 
ihrem Heimatort wohlfühlen oder nicht.

Die Kommunalverfassung wird die bisherige Überbetonung 
der Bezirks- und Kreisfunktion deutlich zurückdrängen und die 
eigentliche Selbstverwaltungsaufgabe in die Hände der Gemein
de legen.

Um für die neugewählten Kommunalvertretungen diesen ei
genen Wirkungskreis möglichst deutlich zu machen, enthält der 
Gesetzentwurf im § 2 eine Darstellung wesentlicher eigener An
gelegenheiten. Einen allumfassenden Aufgabenkatalog im Ge
setz festzuschreiben ist kaum möglich.

2. Der Gesetzentwurf geht davon aus, daß Landkreise vor al
lem unter Berücksichtigung des Bestehens vieler kleiner Ge
meinden auf lange Sicht unentbehrlich sind. Als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts obliegt es ihnen, die öffentlichen Angele
genheiten in ihren Gebieten nach den Grundsätzen der kommu
nalen Selbstverwaltung zu regeln und zu verwalten, die überge
meindlichen Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen sowie 
die übertragenen Aufgaben als unterste staatliche Verwaltungs
behörde zu realisieren.

Als genereller Grundsatz hat zu gelten, daß von den Landkrei
sen nur jene Aufgaben zu verwalten sind, die von den einzelnen 
Gemeinden auf sich allein gestellt nicht gelöst werden können.

3. Der Gesetzentwurf unterstreicht, daß die Gemeindevertre
tungen, die in den kreisfreien und kreisangehörigen Städten auch 
weiterhin die Bezeichnung „Stadtverordnetenversammlung“ tra
gen sollen, die wichtigsten und hauptsächlichsten Organe der 
kommunalen Selbstverwaltung sind. Niemand besitzt das Recht, 
die Tätigkeit dieser demokratisch legitimierten Volksvertretun
gen, ihre im Gesetzesrahmen grundsätzliche Zuständigkeit für al
le Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft einzuschränken 
oder an ihre Stelle zu treten. Die Kommunalverfassung legt des
halb eindeutig fest, in welchen Fällen die Entscheidung einzig und 
allein den Gemeindevertretungen und den Kreistagen obliegt.

Gleichzeitig wird auf alle reglementierenden Vorschriften ver
zichtet. Die neuen Kommunalvertretungen werden besonders 
durch ihre Ausschüsse jetzt wirklich zu arbeitenden und ent
scheidenden Körperschaften. Eine wichtige Rolle kommt dem 
Hauptausschuß zu. Er hat die Arbeit aller Ausschüsse zu koordi
nieren und Einfluß auf die Planung der wichtigsten Verwal
tungsaufgaben zu nehmen. Der Hauptausschuß entscheidet in 
Angelegenheiten, die zwar der Beschlußfassung durch die Ge
meindevertretung obliegen, aber keinen Aufschub dulden.

Neben dem Hauptausschuß verpflichtet der Gesetzentwurf 
die Gemeindevertretungen, einen Finanzausschuß und einen

Erstens sind solche Regelungen zu schaffen, die dem Gemein
wohl der Bürger verpflichtet sind, eine breite Beteiligung der 
Bürger an den öffentlichen Angelegenheiten ermöglichen und 
die Effizienz der örtlichen Verwaltungen durch Sach- und Orts
gebundenheit sowie Bürgernähe erhöhen.

Zweitens ist auch mit der Kommunalverfassung der Prozeß der 
Vereinigung beider deutscher Staaten zu befördern. Unter Beach
tung und Wahrung eigener Erfahrungen in den Gemeinden und 
Kreisen wird deshalb eine weitgehende Rechtsangleichung auf 
dem Gebiet der kommunalen Selbstgesetzgebung, einschließlich 
kooperativer Strukturen auf kommunaler Ebene, angestrebt.
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